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Beschluss
BVerfG, Art. 16 Abs. 1 GG, § 1600 Abs. 1 
Nr. 5 BGB
Verfassungswidrigkeit der Regelungen 
zur behördlichen Vaterschaftsanfechtung

1. Die Regelung der behördlichen Vaterschaftsan-
fechtung (§ 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB) ist als absolut 
verbotene Entziehung der Staatsangehörigkeit anzusehen 
(Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG), weil der mit der Behörden-
anfechtung verbundene Wegfall der Staatsangehörigkeit 
durch die Betroffenen teils gar nicht, teils nicht in zu-
mutbarer Weise beeinflussbar ist.

2. Die Regelung genügt nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen an einen sonstigen Verlust 
der Staatsangehörigkeit (Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG), 
weil sie keine Möglichkeit bietet, zu berücksichtigen, 
ob das Kind staatenlos wird, und weil es an einer dem 
Grundsatz des Gesetzesvorbehalts genügenden Regelung 
des Staatsangehörigkeitsverlusts sowie an einer angemes-
senen Fristen- und Altersregelung fehlt.

3. Verfassungsrechtliche Elternschaft (Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG) besteht bei einer durch Anerkennung be-
gründeten rechtlichen Vaterschaft auch dann, wenn der 
Anerkennende weder der biologische Vater des Kindes 
ist noch eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind be-
gründet hat. Allerdings hängt die Intensität des verfas-
sungsrechtlichen Schutzes davon ab, ob die rechtliche 
Vaterschaft auch sozial gelebt wird.
Beschluss des BVerfG vom 17.12.2013, 1 BvL 6/10 

Aus den Gründen:
A.

Die Vorlage betrifft die Frage, ob die Regeln zur soge-
nannten Behördenanfechtung, welche die Vaterschaft 
und die durch Vaterschaftsanerkennung begründete 
deutsche Staatsangehörigkeit des Kindes rückwirkend 
entfallen lässt, mit dem Grundgesetz vereinbar sind.

I.
1. Das in §§ 1600 ff. BGB geregelte Recht der Vater-
schaftsanfechtung wurde im Jahr 2008 um die hier 
zu überprüfenden Regeln zur Behördenanfechtung 
ergänzt. Hintergrund war der Eindruck des Gesetz-
gebers, dass das im Familienrecht gezielt vorausset-
zungsarm ausgestaltete Instrument der Vaterschafts-
anerkennung (§ 1592 Nr. 2 BGB) in bestimmten 
Konstellationen zur Umgehung der gesetzlichen Vor-
aussetzungen des Aufenthaltsrechts genutzt wird. Die 
Regelungen der Vaterschaftsanerkennung lassen es zu, 
die Vaterschaft für ein ausländisches Kind anzuer-
kennen, um beim Kind den automatischen Abstam-
mungserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach 
§ 4 Abs. 1 oder 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 
(im Folgenden: StAG) herbeizuführen und so mit-
tels Familiennachzugs nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

des Aufenthaltsgesetzes (Gesetz über den Aufenthalt, 
die Erwerbstätigkeit und die Integration von Aus-
ländern im Bundesgebiet, im Folgenden: AufenthG) 
ein Aufenthaltsrecht des ausländischen Elternteils zu 
begründen oder zu stärken (vgl. BTDrucks 16/3291, 
insbesondere S. 1 f., 9 und 11). […]

II.
Die zu überprüfenden Regelungen sind Teil des Ab-
stammungsrechts (§§ 1591 ff. BGB), das die rechtliche 
Zugehörigkeit eines Kindes zu seinen Eltern regelt. 
[…] Im Fall der Behördenanfechtung setzt die An-
fechtung voraus, dass zwischen dem Kind und dem 
Anerkennenden keine sozial-familiäre Beziehung be-
steht oder im Zeitpunkt der Anerkennung oder seines 
Todes bestanden hat und dass durch die Anerkennung 
rechtliche Voraussetzungen für die erlaubte Einreise 
oder den erlaubten Aufenthalt des Kindes oder eines 
Elternteils geschaffen werden (§ 1600 Abs. 3 BGB).

Die Voraussetzungen der Behördenanfechtung 
sind im Wesentlichen der Regelung der Anfechtung 
durch den mutmaßlichen biologischen Vater (§ 1600 
Abs. 1 Nr. 2 BGB) nachgebildet, beziehungsweise mit 
dieser zusammengefasst (§ 1600 Abs. 3 und Abs. 4 
BGB). Der Gesetzgeber hatte früher im Interesse des 
Kindes und der rechtlich-sozialen Familie ein Anfech-
tungsrecht des mutmaßlichen biologischen Vaters 
wiederholt abgelehnt (vgl. BTDrucks V/2370, S. 32; 
BTDrucks 13/4899, S. 57 f.). Das Bundesverfassungs-
gericht entschied jedoch im Jahr 2003, es verstoße 
gegen Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, dem biologischen, 
aber nicht rechtlichen Vater eines Kindes ausnahmslos 
das Anfechtungsrecht zu verweigern (BVerfGE 108, 
82 ff.). Daraufhin wurde im Jahr 2004 die Anfech-
tungsmöglichkeit des mutmaßlichen biologischen 
Vaters in § 1600 Abs. 1 Nr. 2 BGB eingeführt, wobei 
der Gesetzgeber allerdings dem Bestand einer sozial 
gelebten Eltern-Kind-Beziehung mit dem rechtlichen 
Vater den Vorrang gegenüber der rechtlichen Zuord-
nung des Kindes zum biologischen Vater einräumte. 
Männer, die eidesstattlich versichern, der Kindesmut-
ter während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben, 
können die rechtliche Vaterschaft eines anderen Man-
nes nur anfechten, wenn zwischen dem Kind und dem 
rechtlichen Vater keine „sozial-familiäre Beziehung“ 
besteht (§ 1600 Abs. 2 BGB). Dieses negative Tatbe-
standsmerkmal wurde später bei der hier zur Prüfung 
gestellten Regelung der Behördenanfechtung aufge-
griffen (§ 1600 Abs. 3 BGB) und ist in § 1600 Abs. 4 
BGB für beide Fälle einheitlich konkretisiert.

III.
Da die Behördenanfechtung letztlich darauf gerichtet 
ist, die Umgehung gesetzlicher Bedingungen des Auf-
enthaltsrechts durch eine Vaterschaftsanerkennung 
zu verhindern, richten sich die Voraussetzungen (1.) 
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und Folgen (2.) der Behördenanfechtung auch nach 
dem Aufenthalts- und dem Staatsangehörigkeitsrecht.

1. Die anfechtungsberechtigte Behörde kann 
die Vaterschaft gerichtlich anfechten, wenn durch 
die Anerkennung rechtliche Voraussetzungen für 
die erlaubte Einreise oder den erlaubten Aufenthalt 
eines Beteiligten geschaffen werden (§ 1600 Abs. 3 
BGB). Nach der Vorstellung des Gesetzgebers ist die-
ses Tatbestandsmerkmal erfüllt, wenn „für das Kind 
oder einen Elternteil ein ausländerrechtlicher Vorteil 
entstanden ist“ (BTDrucks 16/3291, S. 14). Ein sol-
cher Vorteil entsteht durch die Vaterschaftsanerken-
nung, wenn das Kind auf diese Weise die deutsche 
Staatsangehörigkeit erwirbt und damit auch einem 
Elternteil einen günstigeren Aufenthaltsstatus ver-
mittelt. Praktisch stehen dabei zwei Konstellationen 
im Vordergrund: Erkennt ein deutscher Mann die 
Vaterschaft für das Kind einer unverheirateten aus-
ländischen Mutter an, erwirbt das Kind die deutsche 
Staatsangehörigkeit (§ 4 Abs. 1 StAG) und damit die 
Berechtigung zum Aufenthalt in Deutschland. Für 
die Kindesmutter ergibt sich ein Anspruch auf Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung der 
Personensorge aus § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG. 
Auch wenn ein ausländischer Mann mit unbefriste-
tem Aufenthaltsrecht, der seit acht Jahren rechtmäßig 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, die 
Vaterschaft für das Kind einer ausländischen Staatsan-
gehörigen anerkennt, erwirbt das Kind über den Vater 
die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 4 Abs. 3 StAG). 
Die Kindesmutter hat wiederum einen Anspruch auf 
eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung der Perso-
nensorge nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG.

2. Hat die Vaterschaftsanfechtungsklage Erfolg, 
entfallen die durch die Vaterschaftsanerkennung 
begründete Staatsangehörigkeit des Kindes und 
das Aufenthaltsrecht der Mutter. Mit der formellen 
Rechtskraft der Entscheidung über das Nichtbestehen 
der Vaterschaft fallen rückwirkend auf den Tag der 
Geburt des Kindes sowohl die bisherige Vaterschafts-
zuordnung als auch die deutsche Staatsangehörigkeit 
des Kindes weg. […] Mit dem Wegfall der Staatsan-
gehörigkeit des Kindes verliert nicht nur dieses sein 
mit der Staatsangehörigkeit verbundenes Aufenthalts-
recht, vielmehr entfällt auch das Aufenthaltsrecht 
seiner Mutter, das die deutsche Staatsangehörigkeit 
des Kindes voraussetzt (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
AufenthG). Gerade dies ist der Zweck der Behör-
denanfechtung. […]

B.
Die Regelungen über die Behördenanfechtung 
(§ 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB und Art. 229 § 16  EGBGB) 
sind verfassungswidrig. Sie verstoßen gegen Art. 16 
Abs. 1 GG (I.), gegen Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG (II.), 
gegen Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 

Satz 1 GG (III.) und gegen Art. 6 Abs. 1 GG (IV.). 
Ein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 5 GG liegt hingegen 
nicht vor (V.).

I.
Die Regelung der behördlichen Vaterschaftsanfech-
tung verstößt in ihrer konkreten Ausgestaltung gegen 
Art. 16 Abs. 1 GG, weil sie in verfassungsrechtlich 
unzulässiger Weise den Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit des Kindes herbeiführt. Durch die Va-
terschaftsanfechtung wird in die durch Art. 16 Abs. 1 
GG geschützte (1.) Staatsangehörigkeit des Kindes 
eingegriffen (2.). Der Grundrechtseingriff ist verfas-
sungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Art. 16 Abs. 1 GG 
unterscheidet zwischen der Entziehung der Staatsan-
gehörigkeit (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG) und einem 
sonstigen Verlust der Staatsangehörigkeit (Art. 16 
Abs. 1 Satz 2 GG) und stellt an beide Verlustformen 
unterschiedliche verfassungsrechtliche Anforderun-
gen. Die Entziehung ist nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 
GG ausnahmslos verboten. Im Gegensatz dazu kann 
ein sonstiger Verlust der Staatsangehörigkeit nach 
Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG unter Umständen verfas-
sungsrechtlich gerechtfertigt werden. In ihrer konkre-
ten Ausgestaltung sind die Regelungen über die Be-
hördenanfechtung als nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG 
absolut verbotene Entziehung der Staatsangehörigkeit 
anzusehen (3.), weil der Staatsangehörigkeitsverlust 
durch die Betroffenen nicht oder nicht in zumutbarer 
Weise beeinflussbar war. Zwar wäre es angesichts der 
Umstände eines Staatsangehörigkeitserwerbs durch 
anfechtbare Vaterschaftsanerkennung denkbar, den 
Kindern die hierbei bestehenden Einflussmöglich-
keiten ihrer Eltern zuzurechnen (3.a) und b)). Der 
Staatsangehörigkeitsverlust entzieht sich jedoch auch 
dem Einfluss der Eltern, soweit die Behördenanfech-
tung Vaterschaftsanerkennungen betrifft, die vor In-
krafttreten der zu überprüfenden Normen erfolgten 
(3.c)). Darüber hinaus ist eine Beeinflussung des 
Staatsangehörigkeitsverlusts durch Verzicht auf eine 
anfechtbare Vaterschaftsanerkennung nicht zumut-
bar, wenn die Vaterschaftsanerkennung nicht gerade 
auf die Erlangung aufenthaltsrechtlicher Vorteile zielt 
(3.d)). Dessen ungeachtet genügen die Regelungen 
auch nicht den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen des Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG an einen sonstigen 
Verlust der Staatsangehörigkeit (4.), weil sie keine 
Möglichkeit bieten zu berücksichtigen, ob das Kind 
staatenlos wird (4.a)) und weil es an einer ausdrückli-
chen gesetzlichen Regelung des Staatsangehörigkeits-
verlusts (4.b)) sowie an einer angemessenen Fristen- 
und Altersregelung fehlt, die verhindern könnte, dass 
auch ältere Kinder, die die deutsche Staatsangehörig-
keit über einen längeren Zeitraum besessen haben, 
diese noch verlieren können (4.c)). […]
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3.d) Soweit die Behördenanfechtung Vaterschafts-
anerkennungen betrifft, die nach Inkrafttreten der 
zu überprüfenden Normen erfolgten, waren die An-
fechtung und der dadurch vermittelte Staatsangehö-
rigkeitsverlust zwar vorhersehbar und konnten von 
den Eltern durch den Verzicht auf Vaterschaftsaner-
kennung beeinflusst werden. Einen Staatsangehörig-
keitsverlust durch den Verzicht auf eine behördlich 
anfechtbare Vaterschaftsanerkennung zu beeinflussen, 
ist jedoch nicht ohne Weiteres zumutbar.
aa) Der Verzicht auf eine anfechtbare Vaterschafts-
anerkennung ist nur dann zumutbar, wenn die Va-
terschaftsanerkennung gerade auf die Erlangung ei-
nes besseren Aufenthaltsstatus unter Umgehung der 
gesetzlichen Voraussetzungen zielt. Andernfalls kann 
den Eltern ein Verzicht nicht zugemutet werden, weil 
ihnen damit eine Form familienrechtlicher Status-
begründung genommen würde, die allen anderen 
Paaren in gleicher Lage ohne Weiteres offen steht.

(1) Nach dem Recht der Vaterschaftsanerken-
nung ist diese für ein rechtlich vaterloses Kind mit 
Zustimmung der Mutter unabhängig von der biolo-
gischen Vaterschaft ohne jede weitere Voraussetzung 
möglich. Der Gesetzgeber hat die Vaterschaftsaner-
kennung der autonomen Entscheidung der Eltern 
überlassen und hat gerade dies bei der Einführung 
von § 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB nochmals bekräftigt 
(vgl. BTDrucks 16/3291, S. 1 und 11). Er hat da-
rauf verzichtet, die Gründe für eine konkrete Aner-
kennung zu erforschen oder zu reglementieren. Die 
Betroffenen können eine Vaterschaft durch Anerken-
nung aus beliebigen Motiven herbeiführen; das gilt 
auch dann, wenn sie damit rechnen oder sogar wissen, 
dass der Anerkennende nicht biologischer Vater des 
Kindes ist. Die Regelung statuiert keine rechtliche Er-
wartung, auf bestimmte Vaterschaftsanerkennungen 
zu verzichten.

(2) Demgegenüber verlangt die hier zur Prüfung 
gestellte Regelung den Betroffenen ab, unter den Vo-
raussetzungen des § 1600 Abs. 3 BGB auf eine Va-
terschaftsanerkennung zu verzichten, wenn sie nicht 
später den anfechtungsbedingten Verlust der Staats-
angehörigkeit des Kindes riskieren wollen. Betroffen 
sind nur binationale und ausländische Paare, von 
denen mindestens ein Elternteil keinen gesicherten 
Aufenthaltsstatus besitzt, weil die Anfechtung nach 
§ 1600 Abs. 3 BGB erfordert, dass durch die Vater-
schaftsanerkennung objektiv aufenthaltsrechtliche 
Vorteile geschaffen werden.

(3) Es ist den Betroffenen nicht ohne Weiteres zu-
mutbar, auf eine allen anderen Paaren offenstehende 
Vaterschaftsanerkennung nur deshalb zu verzichten, 
weil ein Elternteil weder die deutsche Staatsange-
hörigkeit noch einen gesicherten Aufenthaltsstatus 
besitzt.

(a) Zumutbar ist allerdings, unter den in § 1600 
Abs. 3 BGB genannten Voraussetzungen auf eine 
Vaterschaftsanerkennung zu verzichten, soweit die-
se gerade auf die Erlangung aufenthaltsrechtlicher 
Vorteile zielt […], die das Aufenthaltsrecht an und 
für sich nicht gewährt. Dass § 1600 Abs. 1 Nr. 5 
BGB nun diesen fachrechtlich nicht vorgesehenen 
Weg, Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsrecht zu 
erwerben, beschränkt, dient der Verwirklichung der 
Steuerungsziele des Staatsangehörigkeits- und des 
Aufenthaltsrechts. […]

(2) (b) Die objektiv formulierten Voraussetzungen 
des § 1600 Abs. 3 BGB sind als Anhaltspunkte für 
eine spezifisch aufenthaltsrechtlich motivierte Vater-
schaftsanerkennung nicht hinreichend aussagekräftig. 
[…]

(bb) Auch das Fehlen einer sozial-familiären Be-
ziehung zwischen Vater und Kind ist kein zuverlässi-
ger Indikator dafür, dass eine, den Aufenthaltsstatus 
der Beteiligten objektiv verbessernde, Vaterschaftsa-
nerkennung gerade auf aufenthaltsrechtliche Vorteile 
zielt. Nach § 1600 Abs. 4 BGB besteht eine sozial-fa-
miliäre Beziehung, wenn der Vater zum maßgeblichen 
Zeitpunkt für das Kind tatsächliche Verantwortung 
trägt oder getragen hat, was in der Regel der Fall ist, 
wenn der Vater mit der Mutter des Kindes verheiratet 
ist oder mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Ge-
meinschaft zusammengelebt hat. […] Das Erfordernis 
einer häuslichen Gemeinschaft ist streng und geht 
deutlich über das Maß an sozialen Vater-Kind-Kon-
takten hinaus, das ansonsten zwischen nichtehelichen 
Kindern und ihren Vätern praktisch üblich ist. So 
kam eine im Gesetzgebungsverfahren zum Kind-
schaftsrechts-Reformgesetz von 1998 in Auftrag ge-
gebene Untersuchung zur Lebenslage nichtehelicher 
Kinder zu dem Ergebnis, dass nur knapp ein Viertel 
aller unverheirateten Eltern in einer häuslichen Ge-
meinschaft lebten; demgegenüber lebten etwa drei 
Viertel aller Väter nichtehelicher Kinder nicht mit 
diesen im selben Haushalt (vgl. BTDrucks 13/4899, 
S. 50). Das Fehlen einer häuslichen Gemeinschaft ist 
damit kein zuverlässiger Indikator einer gerade aufent-
haltsrechtlich motivierten Vaterschaftsanerkennung 
(vgl. Arendt-Rojahn, FPR 2007, S. 395 <397>). […] 

(4) Die verfassungsrechtlichen Defizite der Norm 
lassen sich jedoch angesichts der Gesetzessystematik 
nicht durch Auslegung beheben. […]

Verfassungsrechtlich unzulässig wäre es, das für 
beide Anfechtungskonstellationen relevante Tatbe-
standsmerkmal der sozial-familiären Beziehung, das 
in § 1600 Abs. 4 BGB eine einheitliche Definition er-
fahren hat, je nach Kontext unterschiedlich auszulegen, 
indem man es als Voraussetzung der Behördenanfech-
tung weit interpretierte, ihm aber bei der Anfechtung 
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durch den biologischen Vater eine enge Bedeutung 
beilegte (kritisch Helms, StAZ 2007, S. 69 <73>). […]

4. Die zu überprüfenden Normen verstoßen da-
rüber hinaus gegen Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG. Sie ge-
nügen nicht den verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen, die Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG an einen sonstigen 
Verlust der Staatsangehörigkeit stellt, weil sie keine 
Möglichkeit bieten, zu berücksichtigen, ob das Kind 
staatenlos wird (a), weil es an einer ausdrücklichen 
gesetzlichen Regelung des Staatsangehörigkeitsver-
lusts fehlt (b) und weil keine angemessene Fristen- 
und Altersregelung getroffen wurde, die verhindern 
könnte, dass auch ältere Kinder, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit über einen längeren Zeitraum 
besessen haben, diese noch verlieren (c).

a) § 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB ist insofern verfas-
sungswidrig, als dem über die Anfechtung entschei-
denden Gericht weder aufgegeben noch ermöglicht 
ist, Rücksicht darauf zu nehmen, ob das betroffene 
Kind infolge der Behördenanfechtung staatenlos 
wird. Nach Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG darf der Ver-
lust der Staatsangehörigkeit gegen den Willen der 
Betroffenen nur dann eintreten, wenn diese dadurch 
nicht staatenlos werden. Weil der Verlust der Staats-
angehörigkeit im Fall der Behördenanfechtung in 
aller Regel gegen den Willen des betroffenen Kindes 
eintritt, hätte der Gesetzgeber eine Vorkehrung für 
den Fall der Staatenlosigkeit treffen müssen. Für eine 
verfassungskonforme Auslegung bietet der Wortlaut 
keinen Anknüpfungspunkt. […]

c) Die Regelung verstößt gegen den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgt zwar einen legitimen 
Zweck, genügt jedoch nicht den Anforderungen an 
die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Die Rege-
lung zielt legitimer Weise auf die Effektivierung der 
gesetzlichen Voraussetzungen des Aufenthaltsrechts, 
deren zielgerichtete Umgehung im Wege einer Vater-
schaftsanerkennung verhindert werden soll (s.o., 3.d)
aa)(3)(a)). Angesichts des Gewichts des Staatsangehö-
rigkeitsverlusts (aa), das mit Alter und Dauer der Inha-
berschaft der deutschen Staatsangehörigkeit steigt (bb), 
und verbleibender Zweifel an der Dringlichkeit des 
mit der Behördenanfechtung verfolgten Ziels (cc) ist 
die konkrete Ausgestaltung der Behördenanfechtung 
jedoch unverhältnismäßig im engeren Sinne, weil es an 
einer angemessenen Fristen- und Altersregelung fehlt 
(dd). Das gilt auch für Fälle, in denen die Vaterschafts-
anerkennung tatsächlich zur Umgehung gesetzlicher 
Voraussetzungen des Aufenthaltsrechts erfolgte. Sofern 
die Anfechtung Vaterschaftsanerkennungen erfasst, die 
nicht gerade zum Zweck der Umgehung des Aufent-
haltsrechts erfolgten, sind sie ohnehin verfassungswid-
rig, weil sie gegen Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG verstoßen 
(s.o., 3.d)). […]

II.
Die Regelungen über die Behördenanfechtung ver-
stoßen gegen das durch Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG 
geschützte Elternrecht.

1. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG schützt als Grundla-
ge und Kern des Elternrechts auch den Bestand der 
Elternschaft. Die Behördenanfechtung betrifft das 
Bestandsinteresse des Vaters wie auch das ebenfalls 
geschützte (vgl. BVerfGE 38, 241 <252>) Interesse 
der Mutter am Fortbestand einer zuvor willentlich 
begründeten gemeinsamen Elternschaft.

Eine verfassungsrechtlich geschützte Elternschaft 
besteht auch dann, wenn die Vaterschaft durch Aner-
kennung nach § 1592 Nr. 2 BGB begründet wurde 
und der Anerkennende – wie in § 1600 Abs. 3 BGB 
vorausgesetzt – weder der biologische Vater des Kin-
des ist noch eine sozial-familiäre Beziehung zum Kind 
begründet hat. Die durch Vaterschaftsanerkennung 
nach § 1592 Nr. 2 BGB erlangte Vaterstellung macht 
den anerkennenden Mann unabhängig von den bio-
logischen Abstammungsverhältnissen zugleich zum 
Träger des verfassungsrechtlichen Elternrechts des 
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, ohne dass es auf die Be-
gründung einer sozial-familiären Beziehung ankäme. 
Freilich hängt die Intensität des durch Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG garantierten Schutzes davon ab, ob die 
rechtliche Vaterschaft auch sozial gelebt wird.

2. Die Behördenanfechtung beendet die recht-
liche Vaterschaft rückwirkend gegen den Willen der 
Familienmitglieder (s.o., A.III.2.) und greift so in das 
Bestandsinteresse beider Eltern ein.

3. Der Eingriff ist nicht zu rechtfertigen, weil er 
unverhältnismäßig ist.

III.
Die überprüften Regelungen verstoßen gegen das 
durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG geschützte Recht des Kindes auf Gewähr-
leistung elterlicher Pflege und Erziehung. […]

2. Ist die behördliche Anfechtungsklage erfolg-
reich, entfällt rückwirkend auf den Tag der Geburt 
des Kindes die bisherige Vaterschaftszuordnung. 
Dem Kind wird mit der erfolgreichen Vaterschafts-
anfechtungsklage durch eine staatliche Behörde der 
rechtliche Vater genommen. Dies greift in das Recht 
des Kindes auf Gewährleistung elterlicher Pflege und 
Erziehung ein.

3. Der Eingriff in das Recht des Kindes ist unver-
hältnismäßig, sofern die Behördenanfechtung Vater-
schaftsanerkennungen betrifft, die nicht zur Umge-
hung des Aufenthaltsrechts erfolgt sind (s.o., I.3.d)
bb)). Wurde die Vaterschaftsanerkennung hingegen 
allein zu aufenthaltsrechtlichen Zwecken vorgenom-
men, ist der soziale Gehalt der Vaterschaft für das Kind 
typischerweise nicht hoch. Dass der Gesetzgeber dem-
gegenüber dem Interesse an der Durchsetzung aufent-
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haltsrechtlicher Zielsetzungen den Vorrang gegeben 
hat, ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.

IV.
Ein – nur in Teilen durch verfassungskonforme Ausle-
gung zu vermeidender – Verstoß gegen das allgemeine 
Familiengrundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG liegt vor, 
weil die Regelung ein tatsächlich bestehendes Famili-
enleben im Rahmen des Anfechtungsverfahrens nach 
§ 1600 Abs. 1 Nr. 5 BGB unnötig mit behördlichen 
und gerichtlichen Ausforschungen belastet.

1. Belastungen resultieren aus der Abstammungs-
klärung. Die erfolgreiche Behördenanfechtung setzt 
wie alle anderen Formen der Vaterschaftsanfechtung 
voraus, dass der Mann, der die Vaterschaft anerkannt 
hat, nicht der biologische Vater des Kindes ist. Da-
her muss die Abstammung des Kindes im Rahmen 
des Anfechtungsverfahrens geklärt werden. Aus dem 
Gesetz ergibt sich nicht, dass diese Abstammungsklä-
rung erst dann erfolgen dürfte, wenn sichergestellt 
ist, dass die sonstigen Anfechtungsvoraussetzungen 
vorliegen. Eltern und Kinder könnten sich der Ab-
stammungsklärung folglich auch dann unterziehen 
müssen, wenn die Behördenanfechtung schließlich 
an den sonstigen Voraussetzungen scheitert. Obwohl 
die Behördenanfechtung dann im Ergebnis wegen des 
Bestehens einer sozial-familiären Beziehung erfolglos 
bleibt, greift bereits die Abstammungsklärung an sich 
in das Recht des Kindes und der Eltern aus Art. 6 
Abs. 1 GG ein. Denn falls eine sozial-familiäre Bezie-
hung zum Vater besteht, belastet die Durchführung 
des familiengerichtlichen Anfechtungsverfahrens, in 
dem die gesamte familiäre Situation einer staatlichen 
Prüfung unterzogen und die biologische Vaterschaft 
in Frage gestellt wird, die soziale Beziehung zwischen 
den Betroffenen. Die Belastung ist besonders groß, 
wenn sich bei der Abstammungsklärung herausstellt, 
dass der rechtliche Vater trotz sozial-familiärer Be-
ziehung nicht biologischer Vater des Kindes ist (vgl. 
Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage 
der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, 
August 2005, S. 378). […]

2. Indessen setzt die Beeinträchtigung des Famili-
enlebens durch die mit einem Anfechtungsverfahren 
verbundene Ausforschung nicht erst mit der gericht-
lichen Abstammungsklärung ein. Vielmehr belasten 
schon die vorausgehenden behördlichen Ermittlun-
gen die sozialen Beziehungen der Familie, weil sie die 
Beteiligten bereits mit dem Verdacht des fehlenden 
biologischen Abstammungsverhältnisses zwischen 
Vater und Kind und mit der Gefahr einer Auflösung 
der rechtlichen Vater-Kind-Beziehung konfrontieren 
und weil sie unter Umständen Details des Familien-
lebens ausleuchten und damit dessen unbeschwerte 
Fortführung hemmen. Die behördlichen Ermittlungen 

nehmen den Beteiligten Gewissheit und Vertrauen in 
ihre familiären Beziehungen, indem sie deren tatsäch-
liche und rechtliche Grundlagen in Frage stellen. Dies 
kann selbst dann der Fall sein, wenn zwischen Vater 
und Kind keine sozial-familiäre Beziehung besteht, 
denn die behördliche Infragestellung der Vaterschaft 
belastet auch die familiäre Beziehung zwischen Mutter 
und Kind.

Die Belastungen sind verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt, sofern die Maßnahmen der Anfechtung 
einer gerade aufenthaltsrechtlich motivierten Vater-
schaftsanerkennung dienen. Grundsätzlich ist auch 
hinzunehmen, dass in die behördlichen Ermittlungen 
Familien einbezogen werden, bei denen die behörd-
lichen Aufklärungen am Ende ergeben, dass die Vo-
raussetzungen für eine Vaterschaftsanfechtung nicht 
vorliegen. Eben dies kann sich unter Umständen erst 
durch behördliche Nachforschung erweisen.

Verfassungsrechtlich nicht hinzunehmen ist je-
doch, dass die in § 1600 Abs. 4 BGB unnötig weit 
gefassten Anfechtungsvoraussetzungen nicht verhei-
ratete, ausländische oder binationale Elternpaare, die 
keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, generell dem 
Verdacht aussetzen, die Vaterschaftsanerkennung al-
lein aus aufenthaltsrechtlichen Gründen vorgenom-
men zu haben und deren Familienleben damit ohne 
Weiteres mit behördlichen Nachforschungen belasten 
(vgl. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration über die 
Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutsch-
land, August 2005, S. 378). Auch wegen Art. 6 Abs. 1 
GG wäre insoweit eine präzisere Fassung der Anfech-
tungsvoraussetzungen verfassungsrechtlich geboten. 
[…]


